aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S. 349ff.


Lernerfolgskontrolle und Leistungsbeurteilung

Als ehemalige SR, als selbst Unterrichtende, als Kolleginnen und Kollegen und schließlich auch als Mütter oder Väter haben wir die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Leistungsbeurteilungen gemacht. Wir haben Stolz über Erfolge ebenso wie Angst vor Versagen erlebt; Protest gegen (vermeintliche?) pädagogische Willkürakte ist uns ebenso vertraut wie die (seltenere!) Anerkennung einer um Differenzierung bemühten Notengebung. „Der hat wieder seinen großen Würfel mitgebracht“, mögen SR manchmal verbittert sagen, doch wir kennen auch Kolleginnen und Kollegen, die glänzend unterrichten können, aber über Leistungsbeurteilungen manchmal schier verzweifeln. Allgemeinpädagogische Probleme (1) und fachspezifische Bedenken (2) treten ebenso in unser Blickfeld wie die Fragwürdigkeit des Messens schriftlicher (3) und mündlicher (4) Leistungen überhaupt.

Allgemeinpädagogische Probleme

Um die längst erforschten und gern verdrängten Ungereimtheiten der Leistungsbeurteilung kennenzulernen, empfiehlt sich die Lektüre eines zusammenfassenden Forschungsberichts (Denner/Ziegenspeck) oder einer Sammlung einzelner Forschungsprojekte (Ingenkamp 1989). Die Tücken der Ordinal-Skala, durch die lediglich Größer-Kleiner-Relationen sinnvoll ausgedrückt werden können, stellen die Praxis mathematischer Verrechnung in Frage (Denner/Ziegenspeck, S. 290f). Als „high scorer“ und „low scorer Mentalität“ wird die charakterbedingte Vorliebe einiger LR entlarvt, nur die oberen oder unteren vier Noten der Beurteilungsskala in Anspruch zu nehmen (ebd., S. 292). Der naheliegende Verdacht einer Korrelation zwischen Benotung und Sympathie wurde von Hadley bestätigt (Hadley in Ingenkamp 1989 S. 165) ebenso wie der sogenannte Halo-Effekt, die (Vor-)urteilsbildung durch Lehrerzimmergespräche, als erwiesen gelten muß (Denner/Ziegenspeck, S. 292). Schließlich müssen Ergebnisse bedenklich stimmen, die eine fächerspezifische „Mildeskala“ von musischen über andere Neben- zu sogenannten Hauptfächern (Hopp/Lienert in Ingenkamp 1989, S. 250ff) oder die den Einfluß des LR- und SR-Geschlechts auf die Notengebung nachweisen (Carter in Ingenkamp 1989, S. 148ff).

Ebenso wichtig, wie solche Forschungsergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, ist das Durchdenken und Erfühlen eigener Vorbehalte gegen die Notengebung und Störquellen bei der Leistungsbeurteilung: Welche Schulerfahrungen habe ich gemacht und wie wirken sie sich auf mein Beurteilungsverhalten aus? Bin ich ein notorischer Hochjubler, ein permanenter Niedermacher oder ein latent konfliktscheuer Pädagoge mit privater Notenskala? Welchem Persönlichkeitstyp rechne ich mich zu? Bin ich ein(e) Anspruchslehrer(in) mit ausgesprochenem Leistungswillen oder ein(e) Kumpellehrer(in) mit ausgeprägtem Streben nach einer guten Unterrichtsatmosphäre? Bin ich ein(e) Freiheitslehrer(in) mit unbezähmbarem Drang zu Innovationen oder ein(e) Ordnungslehrer(in) mit starkem Hang zur Systematisierung? Wie wirkt sich mein Persönlichkeitstyp auf die schriftliche und mündliche Leistungsüberprüfung aus, und wie reagieren gleich- und andersgeprägte SR? Je klarer mir meine Gedanken und Gefühle geworden sind, desto offener kann ich den Beurteilungsvorgang gestalten (Winkel, S. 151; 0stermann, S. 5ff).

Fachspezifische Probleme

Die Diskussion um Religionsnoten ist zusätzlich zu den allgemeinpädagogischen auch mit fachspezifischen theologischen und juristischen Schwierigkeiten belastet. (Siebel)

Die juristischen Gegebenheiten und ihre Folgen für das Fach Religionslehre lassen sich, zumindest wenn das entsprechende Bundesland keine „Ersatzfachregelung“ kennt, in der knappen Formel zusammenfassen: „Religion 4 - Abmeldung folgt“ (Jendorff, 1979 S. 44). Differenzierter formuliert: Wer es wagt, eine Note schlechter als 2 zu geben, hat fort-laufenden Erfolg. „'Die Schüler streichen aus dem Stundenplan die existentiellen Fragen nach Sinn, Wert und Normen menschlichen Lebens'„ (Jendorff 1992, S. 224).

Die theologischen Bedenken gegen die Notengebung richten sich vor allem gegen ihre angsterzeugenden und konkurrenzfördernden Auswirkungen. Wie kann man theologisch die Rechtfertigungslehre vertreten und pädagogisch der Leistungsmessung das Wort reden (Anselm/Fikenscher, S. 14ff)? Aus der Menge aller von Jendorff zusammengetragenen Funktionen der Leistungsbewertung sind etliche zwar unbestreitbar nützlich (Rückmelde-, Anreiz- und Sozialisierungsfunktion für SR, Berichtsfunktion für Eltern und Ausbildungsbetriebe, Chancenausgleichsfunktion für Schule und Gesellschaft), andere aber (Disziplinierungsfunktion für leistungsunwillige SR, Selektionsfunktion für weiterführende Schulen und Ausbildungsplätze und schließlich sogar die Zuteilungsfunktion von Lebenschancen) verursachen zumindest theologisches Mißbehagen (Jendorff 1992, S. 229f).

Die zahlreichen Gründe für und gegen Leistungsbeurteilungen im RU hat Jendorff knapp zusammengefaßt:

„Sympathie und Antipathie für und gegen gewisse Schüler, Stimmungen, Konzentrationsschwächen, Vorinformationen der Lehrer, fehlende zuverlässige Kriterien, Methodenmonismus, Leistungsnorm der Mittelschicht, ausschließliche Verstärkung guter Schüler...- werden gegen Leistungsmessungen allgemein und gegen Lernerfolgskontrollen im RU im besonderen angeführt...

Die Pro-Seite argumentiert: RU ist ordentliches Lehrfach im Fächerkanon, ein Unterrichts-, kein Gesinnungsfach. In curricularen Lehr- und Lernprozessen sind auch die Lernerfolgskontrollen durchschaubarer und objektiver. Lernerfolgskontrollen lassen junge Menschen Selbstbestätigung und Anerkennung durch andere erfahren. Ihr Selbstwertgefühl steigt. Eine positive Beeinflussung des weiteren Lernweges ist nicht von der Hand zu weisen. Die Schüler lernen durch Vergleich mit den Leistungen anderer ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen. Eine realistische Selbsteinschätzung wird gefördert...“ (Jendorff 1992, S. 224).

Ein Pragmatiker wird auf die Diskussion der Alternativen verzichten und eine Verbesserung der gegebenen Möglichkeiten anstreben.

Zur Praxis der Leistungsbewertung

Allgemeine Kenntnisse aus dem Bereich der pädagogischen Diagnostik vermittelt das Lehrbuch von Ingenkamp (1985), der darin deutschen Intellektuellen Testaversion bescheinigt (1989, S. 153ff). Die Vielfalt länderspezifischer Entwicklungen und RL-abhängiger Variablen zeigt eindrucksvoll und zugleich praxisbezogen das rabs-Themenheft „Leistungsmessung und Notengebung im Religionsunterricht der Berufsschule“, 22 (1990), H. 3.

Schriftliche Leistungsbeurteilung
Ebenso wie das Buch von Anselm/Fikenscher ist der Aufsatz von Doedens eine hilfreiche Einführung in die Erstellung und Bewertung von Klassenarbeiten und kurze schriftliche Übungen auf der Basis des „Strukturplans für das Bildungswesen 1970“. Der Leser findet darin anschauliche Beispiele für die unterschiedliche Gewichtung der formalen Aufgaben Reproduktion, Reorganisation, Transfer und Kreativität.

Demgegenüber geht es Jendorff in seinen beiden Publikationen in erster Linie um eine reichhaltige „Methodenpalette“ (1992, S. 234ff). Da finden sich, wohl vor allem für Grund-, Haupt- und Realschulen, sie sind ebenso für den BRU anregend, zahlreiche Beispiele für geschlossene, halboffene und offene Aufgaben. Antwortwahlaufgaben (Multiple Choice), Zuordnungsaufgaben, Kreuzwort- und Silbenrätsel z.B. gehören dem Typ der geschlossenen Aufgaben an; Begriffserklärungen, Ergänzungs- und Kurzantwort-Aufgaben sowie Arbeiten an der Zeitleiste sind dem Bereich halboffener Aufgaben zuzuordnen; Text- und Visualisierungsübungen sowie Essays schließlich repräsentieren die offenen Aufgaben. Jendorff zeigt überzeugend, daß die variationsreiche Zusammenstellung von Aufgaben auch die schriftliche Leistungsüberprüfung unterhaltend machen kann. Selbstverständlich können zusätzlich Hausaufgaben herangezogen werden wie z.B. Referate, Materialsammlungen und Protokolle (Halfpap, S. 37).

Mündliche Leistungsbeurteilung
Um die mündliche Mitarbeit nicht pauschal zu bewerten, bietet sich das sogenannte „Rating“ an. Für den RU machen Sorge und Bruinier Ernst mit der immer wieder vorgetragenen Aufforderung zu Transparenz und Schülermitbestimmung. Im Schülerbegleitbogen (ebd., S. 15) sind die Bereiche Wissen, Verhalten und Fertigkeiten weiter aufgeschlüsselt und werden für jeden SR und jede Unterrichtsstunde von einem Mit-SR und dem LR zunächst separat, dann in einer Gesamtnote beurteilt. Leider ist dieses komplexe Verfahren sehr arbeitsintensiv und damit praktisch nicht anwendbar. Das bei Ingenkamp (1985, S. 65) mitgeteilte Vorgehen ist ein auch im Schulalltag brauchbareres Modell. Der LR bedient sich mehrmals im Quartal folgender Tabelle:

	
	trifft stark zu
	teils teils
	das Gegenteil trifft zu

	Der Schüler
	
	
	

	1. arbeitet bei jedem Thema mit
	+
	*
	-

	2. stellt viele interessierte Fragen
	+
	*
	-

	3. übernimmt gern zusätzliche Arbeiten
	+
	*
	-

	4. meldet sich oft
	+
	*
	-

	5. ist immer bei der Sache
	+
	*
	-

	6. ...
	
	
	

	
	gute 
Mitarbeit
(+5 bis +3)
	im Mittel
(+2 bis -2)
	schlechte Mitarbeit
(-3 bis -5)


Man sieht, daß hier die höher inferenten Urteile erst nach mehreren niedriger inferenten Beobachtungen erreicht werden sollen.
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Christoph Ostermann

Dokument 13:

Zur Notengebung im Religionsunterricht

1. Warum Noten in „Religion“? Immer wieder stellen Schüler diese Frage an die Religionslehrer. Die einfachste Antwort darauf heißt: „Das ist Vorschrift des Kultusministeriums. Der Religionslehrer ist an diese Vorschrift gebunden!“ Ein anderer Grund für die Benotung: Religion ist in der Berufsschule ordentliches Lehrfach, d.h. es wird anderen Lehrfächern gleichgestellt, und die Religionsnote zählt auf dem Berufsschulzeugnis mit zur Ermittlung des Durchschnitts.

Wenn das so ist, muß man weiter fragen:

2. Was kann denn im Fach „Religion“ benotet werden? Manche Schüler sagen, wenn es um die Note geht: „Ich will eine Zwei, ich gehe auch sonntags in die Kirche!“ Kann denn ein Religionslehrer das kontrollieren - oder kann er überhaupt die religiöse Einstellung eines Schülers mit einer Note bewerten? - Was er bewerten kann, in der Schule, ist nicht die persönliche Frömmigkeit, sondern der Lernerfolg eines Schülers, auch seine Lernbereitschaft, seine Lernfähigkeit, seine aktive oder passive Mitarbeit, seine Sachkenntnisse. Das sind alles „Dinge“, die auch in den Sachfächern gefragt sind. Doch die Sachfächer sind mehr vom Zweckdenken bestimmt.

Im Religionsunterricht dagegen steht das Sinndenken im Vordergrund, die Persönlichkeitsbildung, die Frage nach Sinn und Ziel des Lebens. Der Schüler soll hier Anstöße bekommen, kein Fachidiot werden. Dies kann jedoch nicht in einer Note bewertet werden.

3. Wer macht eigentlich die Note? Unter Schülern ist die Meinung verbreitet, der Lehrer „mache“ die Noten. Doch macht nicht eigentlich jeder Schüler selbst seine Noten? Der Lehrer muß aber vor den Zeugnissen die Noten feststellen. Dabei legt er bestimmte Maßstäbe (Kriterien) an, mit denen er die Leistung der Schüler mißt. Für die Schüler ist es von Bedeutung, von Anfang an die Maßstäbe und Gesichtspunkte zu kennen, nach denen ein Lehrer die Noten ermittelt.

Die Religionslehrer dieser Schule wollen die Noten nach folgenden Gesichtspunkten ermitteln:

3.1 Mitarbeit: den Unterricht mitdenken, mitreden können, wenn man während des Unterrichtes angesprochen wird, aktiv mitdiskutieren, neue Gedanken und Gesichtspunkte einbringen; wissen, was in der vorhergehenden Stunde besprochen wurde; geordnete Heft- oder Mappenführung (z.B. Inhaltsverzeichnis, Sauberkeit, Vollständigkeit usw.); seine Unterlagen dabei haben; eine fremde Meinung wiedergeben können, auch wenn man selbst anderer Meinung ist.

3.2 Schriftliche Leistungen: Hausaufgaben machen, Tafeltexte notieren, Tests und Klassenarbeiten mit- oder nachschreiben. In jedem Halbjahr soll eine Klassenarbeit geschrieben werden. Für die Zeugnisnote wird die Mitarbeit mindestens so gewertet wie die schriftliche Leistung.

4. Was bedeutet die Religionsnote auf dem Zeugnis?
Auf dem Zeugnisvordruck steht „Religion: sehr gut“, obwohl die Religion eines Menschen ja eben nicht benotbar ist. Es ist also ein Irrtum, wenn man aus der Religionsnote den Charakter des Schülers beurteilen will. Die Bezeichnung „Religion“ ist irreführend. Man hat aber bis heute keine bessere gefunden.

Kaum ein anderes Fach in der Berufsschule weckt so viele - positive und auch negative - Gefühle oder dient als Ventil für aufgestaute Aggressionen. Weil hier der Lerndruck nicht so hoch ist, kann jemand zeigen, ob er aus sich lernbereit ist, ob er schon in der Lage ist, für sich und sein Verhalten selbst die Verantwortung zu übernehmen. Die Religionsnote auf dem Zeugnis dient als Ausgleichsnote: Eine Zwei in Religion kann eine Fünf in Deutsch oder Wirtschaftskunde ausgleichen, wie eine Fünf in Religion auch durch eine Zwei in einem dieser Fächer ausgeglichen werden kann.

Manche Schüler haben in der Fachstufe II keinen Religionsunterricht mehr. In diesem Fall kann die letzte Note aus der Fachstufe I auf das Abschlußzeugnis übernommen werden.

Der Religionsunterricht ist wie kein anderes Fach auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern angewiesen. Wie in keinem anderen Unterricht können die Schüler hier ihre eigenen Probleme und Fragen zur Sprache bringen. Hier soll nicht die Jagd nach guten Noten im Vordergrund stehen, sondern die freimütige Auseinandersetzung, die Einübung von Zivilcourage, die gegenseitige Achtung und das ehrliche Bemühen um Verständnis füreinander.

Auf eine gute Zusammenarbeit.

Dieses Informationsblatt wurde von den Religionslehrern der Berufsbildenden Schule GuT Trier, arbeitet.

(Aus: rabs 22 (1990), H. 3, S. 82)

Schaubild 7: Notenerhebung
Formen mündlicher Beteiligung/Sonstige Mitarbeit

Name:________________________

	
	häufig


	nach Aufforderung
	selten



	- Erfahrungen darstellen
	
	
	

	- Teilergebnisse darstellen
	
	
	

	- Ergebnisse zusammenfassen
	
	
	

	- Probleme bestimmen, Gespräch ordnen
	
	
	

	- Lösungswege entdecken
	
	
	

	- Alternative Lösungen vorschlagen
	
	
	

	- Beobachtungen aus Freizeit, Arbeit und Beruf mitteilen
	
	
	

	- Beiträge von Mitschülern hervorheben und bewerten
	
	
	

	- Argumente aufgreifen und vertiefen
	
	
	

	- Kritik äußern
	
	
	

	- Wiederholungen einbringen, reproduzierend
	
	
	

	- Verbindungslinien aufzeigen
	
	
	

	-
	
	
	


Anregung: Josef Jakobi
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